
DER POSTEINGANG
Geschäftsgang



POSTEINGANG

 Posteingänge sind dabei alle Dokumente, die in elektronischer 

oder in Papierform zugeleitet werden (§ 23 GGO I)

 Beim Eingang eines Schriftstückes sind auf ihm der Zeitpunkt des 

Eingangs und die Zahl der Anlagen anzugeben (§6 Abs.1 GOV)

 Zugleich muss überprüft werden, ob es bei dem zuständigen 

Gericht eingegangen ist.



PRÄSENTAT



PRÄSENTAT



DAS PRÄSENTAT

 Ein Präsentat gibt Auskunft darüber, wann ein Schriftstück bei 

Gericht eingegangen ist.

 Ein Präsentat dient der Nachvollziehung von Abläufen

 Es dient der Wahrung von Fristen. Sollte ein Schriftsatz nach dem 

Ablauf einer gesetzlichen Frist oder richterlichen Frist eingehen, ist 

der Nachweis darüber das angebrachte Präsentat



VARIANTEN DES PRÄSENTATS

 § 6 GOV

 1) ein einfaches Präsentat

 - häufigste Variante, z.B. Sachstandsanfragen, allgemeine Schreiben 
zur Beantwortung gerichtlicher Anfragen, ZA

 2) Präsentat mit vollem Namenszug § 6 Abs. 5 GOV

 - wenn Notfristen gewahrt werden müssen, bei Eingang eines 
eigenhändigen Testaments zur amtlichen Verwahrung

 Eingang von Bargeld usw.

 3) Präsentat mit Zeitangabe § 6 Abs. 4 GOV

 Anträge zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens



VERTEILUNG

 Die Schriftstücke/Posteingänge sind je nach Inhalt, Zuständigkeit 

und Adressat zu verteilen

 Z.B. wird eine Klageschrift als neue Sache in die 
Eingangsregistratur gebracht.

 Schriftstücke mit Aktenzeichen in die jeweiligen Abteilungen

 Schriftstücke mit den Vermerken Geheim, vertraulich, persönlich 

etc. bleiben ungeöffnet



IN DER ABTEILUNG:POSTMAPPE/ 

NOTABENEMAPPE

 Für jede Abteilung/Kammer/Senat ist eine Postmappe 

(Notabene) zu führen, in der Posteingänge aufbewahrt werden.

 Die Postmappe besteht aus mindestens 10 Fächern (0-9) in 

welche die Posteingänge anhand der letzten Zahl der laufenden 

Nummer des AZ einsortiert werden.


